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Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in Besigheim und Ottmarsheim 

- Überarbeitung der Benutzungsordnungen 

 
 
 
 
Gremium Sitzungstermin Behandlung Sitzungsart 

 
Verwaltungsausschuss 31.03.2020 Vorberatung öffentlich 
Gemeinderat 26.05.2020 Beschlussfassung öffentlich 

 
 
 
I. Sachverhalt 
 
Die Benutzungsordnungen der Stadt Besigheim für die Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in 
Besigheim und in Ottmarsheim wurden zuletzt zum 1. August 2019 geändert. Dabei wurden die Feri-
enbeiträge neu gestaffelt und erhöht. Die monatlichen Elternbeiträge wurden zuletzt vor zwei Jahren, 
d.h. zum Schuljahr 2018/2019 um 10 % erhöht. Erst im Schuljahr 2020/2021 sollten die monatlichen 
Elternbeiträge erneut geprüft werden und ggf. eine Erhöhung erfolgen.  
 
In Besigheim wird im Rahmen der Kernzeitenbetreuung während der Schulzeiten eine Frühbetreuung 
von 7 Uhr bis 8 Uhr, eine Mittagsbetreuung von 11.20 Uhr bis 14 Uhr und eine Spätbetreuung von 14 
Uhr bis 17 Uhr angeboten. Während der Ferienzeiten findet ein durchgehendes Betreuungsangebot 
von 7 Uhr bis 17 Uhr statt. 
In Ottmarsheim findet während der Schulzeiten montags, mittwochs und freitags eine Frühbetreuung 
von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr sowie eine Mittagsbetreuung von 12 Uhr bis 15 Uhr und montags bis frei-
tags eine Spätbetreuung von 15 Uhr bis 17 Uhr statt. Dienstags und donnerstags bietet die Kreu-
zäcker-Grundschule ein Ganztagesangebot bis 15 Uhr an. Während der Ferienzeiten wird ein durch-
gehendes Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr angeboten. 
 
Die Zahl der zu betreuenden Kinder in Besigheim nimmt stetig zu. Waren es im Jahr 2019 noch 174 
Kinder, so sind es in diesem Schuljahr 186 Kinder. Auch die Belegungszahlen haben sich von 235 im 
Vorjahr auf 254 Belegungen erhöht. Immer mehr Kinder nehmen zu der Mittagsbetreuung zusätzlich 
auch die Spätbetreuung wahr. Derzeit besuchen in Besigheim 12 Kinder die Frühbetreuung (Vorjahr: 
17 Kinder), 186 Kinder die Mittagsbetreuung (Vorjahr: 171 Kinder) und 56 Kinder (Vorjahr: 47 Kinder) 
die Spätbetreuung. 
 
In Ottmarsheim besuchen derzeit 51 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 52 Kinder) die Kernzeitenbe-
treuung. Die Belegungszahl (77 Belegungen) ist im Vergleich zum Vorjahr (82 Belegungen) erneut 
gesunken. 17 Kinder nehmen die Frühbetreuung (Vorjahr: 21 Kinder), 36 Kinder die Mittagsbetreuung 
(Vorjahr: 41 Kinder) und 21 Kinder die Spätbetreuung (Vorjahr: 27 Kinder) wahr. 
 
Für die Betreuung in Besigheim und in Ottmarsheim sind derzeit elf Betreuungskräfte sowie zwei 
Aushilfen beschäftigt. In diesem Schuljahr wird die Kernzeitenbetreuung in Besigheim wieder von 
einem Bufdi unterstützt.         
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II. Beschlussvorschlag 
 
1. Den vorgeschlagenen Änderungen der Benutzungsordnungen für die Kernzeitenbetreuung an 

den Grundschulen in Besigheim und in Ottmarsheim wird zugestimmt.  
 
2. Die in der Anlage zur Vorlage 059/2020 beigefügten Benutzungsordnungen der Stadt Besigheim 

für die Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in Besigheim und in Ottmarsheim treten zum 
Beginn des Schuljahres 2020/21, d.h. zum 01.08.2020 in Kraft. 
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III. Begründung 
 
Die Benutzungsordnungen der Stadt Besigheim für die Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in 
Besigheim und in Ottmarsheim wurden zuletzt zum 1. August 2019 geändert. Dabei wurden lediglich 
die Ferienbeiträge erhöht. Die monatlichen Elternbeiträge wurden zuletzt zum Schuljahr 2018/2019 
erhöht.  
 
 
1. Die derzeit geltenden Benutzungsordnungen für die Kernzeitenbetreuung an den Grund-

schulen in Besigheim und in Ottmarsheim sehen folgende Elternbeiträge vor: 
 
 
Besigheim 

 
Die monatlichen Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung an der Grundschule in Besigheim richten sich nach der Famili-
ensituation und nach der Anzahl der Betreuungstage: 

 

 Frühgruppe 

7 bis 8 Uhr 

Mittagsgruppe 

11:20 bis 14 Uhr 

Spätgruppe 

14 bis 17 Uhr 

Familiensituation 
Familien mit x Kin-
dern unter 18 J. 

4 - 5 
Tage 

1 - 3 
Tage 

4 - 5 
Tage 

3  
Tage 

2 
 Tage 

1  
Tag 

4 - 5 
Tage 

3  
Tage 

1 - 2  
Tage 

1 Kind 38,50 € 27,50 € 71,50 € 55 € 44 € 27,50 € 88 € 77 € 66 € 

2 Kinder 38,50 € 27,50 € 66 € 55 € 44 € 27,50 € 82,50 € 71,50 € 60,50 € 

3 Kinder 38,50 € 27,50 € 60,50 € 49,50 € 44 € 27,50 € 77 € 66 € 55 € 

4 Kinder und mehr 33 € 22 € 44 € 38,50 € 33 € 22 € 71,50 € 60,50 € 49,50 € 

 
Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwisterermäßigung in Höhe von 30 
% gewährt. Der Monat August ist beitragsfrei. 

 
 

Ferienbetreuung Besigheim (zusätzlich zur Kernzeitenbetreuung) 

 

  Betrag pro Woche 

7:00 Uhr bis 14 Uhr 

Betrag pro Tag 

14 bis 17 Uhr 

Familiensituation 

Familien mit x Kindern 
unter 18 J. 

5 Tage 4 Tage 3 Tage 2 Tage 1 Tag   

1 Kind 37,50 € 30,00 € 22,50 € 15,00 € 7,50 € 3,50 € 

2 Kinder 37,50 € 30,00 € 22,50 € 15,00 € 7,50 € 3,50 € 

3 Kinder 37,50 € 30,00 € 22,50 € 15,00 € 7,50 € 3,50 € 

4 Kinder und mehr 37,50 € 30,00 € 22,50 € 15,00 € 7,50 € 3,50 € 

 
Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwisterermäßigung in Höhe von 30 
% gewährt.  
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Ottmarsheim  

Die monatlichen Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung an der Grundschule in Besigheim richten sich nach der Famili-
ensituation und nach der Anzahl der Betreuungstage: 

 

 Frühgruppe 

7.30 Uhr bis 8.30 Uhr 

Mo, Mi, Fr 

Mittagsgruppe 

12 bis 15 Uhr 

Mo, Mi, Fr 

Spätgruppe 

15 bis 17 Uhr 

Mo bis Fr 

Familiensituation 
Familien mit x 
Kindern unter 18 J. 

3  
Tage 

2  
Tage 

1  
Tag 

3 

Tage 

2 
Tage 

1  
Tag 

4 - 5 
Tage 

3 Tage 1-2 
Tage 

1 Kind 27,50 € 22 € 11 € 55 € 44 € 27,50 € 60,50 € 52,25 € 44 € 

2 Kinder 27,50 € 22 € 11 € 55 € 44 € 27,50 € 55 € 46,75 € 38,50 € 

3 Kinder 27,50 € 22 € 11 € 49,50 € 44 € 27,50 € 49,50 € 44 € 38,50 € 

4 Kinder und mehr 22 € 16,50 € 11 € 38,50 € 33 € 22 € 44 € 38,50 € 33 € 

 
Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwisterermäßigung in Höhe von 30 
% gewährt. Der Monat August ist beitragsfrei. 

 
 
Ferienbetreuung Ottmarsheim (zusätzlich zur Kernzeitenbetreuung) 
 

  Betrag pro Woche 

7:30 Uhr bis 15 Uhr 

Betrag pro Tag 

15 bis 17 Uhr 

Familiensituation 

Familien mit x Kin-
dern unter 18 J. 

5 Tage 4 Tage 3 Tage 2 Tage 1 Tag  

1 Kind 40,00 € 32,00 € 24,00 € 16,00 € 8,00 € 2,50 € 

2 Kinder 40,00 € 32,00 € 24,00 € 16,00 € 8,00 € 2,50 € 

3 Kinder 40,00 € 32,00 € 24,00 € 16,00 € 8,00 € 2,50 € 

4 Kinder und mehr 40,00 € 32,00 € 24,00 € 16,00 € 8,00 € 2,50 € 

 
Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwisterermäßigung in Höhe von 30 
% gewährt.  

 
 
Ferienbetreuung Ottmarsheim (ausschließliche Ferienbetreuung für Ganztageskinder) 

 
  Betrag pro Woche 

7:30 Uhr bis 15 Uhr 

Betrag pro Tag 

15 bis 17 Uhr 

Familiensituation 
Familien mit x Kin-
dern unter 18 J. 

5 Tage 4 Tage 3 Tage 2 Tage 1  Tag  

1 Kind 90,00 € 72,00 € 54,00 € 36,00 € 18,00 € 5,00 € 

2 Kinder 90,00 € 72,00 € 54,00 € 36,00 € 18,00 € 5,00 € 

3 Kinder 90,00 € 72,00 € 54,00 € 36,00 € 18,00 € 5,00 € 

4 Kinder und mehr 90,00 € 72,00 € 54,00 € 36,00 € 18,00 € 5,00 € 
 

  

 
Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwisterermäßigung in Höhe von 30 
% gewährt.  
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2. Die Kernzeitenbetreuung in Besigheim und Ottmarsheim wird derzeit wie folgt in An-

spruch genommen: 
 

Besigheim: 
 

   
 
 

 
2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Frühbetreuung 7-8 Uhr      

4-5 Tage pro Woche 8 14 15 7 7 

1-3 Tage pro Woche 4 3 2 5 0 

 
12 Kinder 17 Kinder 17 Kinder 12 Kinder 7 Kinder 

      

Mittagsbetreuung 11.20 - 14 Uhr           

4-5 Tage pro Woche 103 80 78 71 77 

3 Tage pro Woche 26 32 32 27 34 

2 Tage pro Woche 18 23 26 30 20 

1 Tag pro Woche 39 36 28 41 33 

 
186 Kinder 171 Kinder 164 Kinder 169 Kinder 164 Kinder 

      

Spätbetreuung 14 - 17 Uhr           

4-5 Tage 18 16 14 11 16 

3 Tage 12 12 28 20 18 

1-2 Tage 26 19    

  56 Kinder 47 Kinder 42 Kinder 31 Kinder 34 Kinder 

            
Ermäßigung durch Familien-
pass 3 Kinder 6 Kinder 5 Kinder 6 Kinder 8 Kinder 

Geschwisterermäßigung 30 Kinder 25 Kinder 15 Kinder 24 Kinder 22 Kinder 

 
 
Ottmarsheim: 



 

 
AZ: 207.631; 207.632:Kernzeitenbetreuung - Gebührenordnung Besigheim und Ottmarsheim 

6 
 

 
 
 

  2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Frühbetreuung 7.30-8.30 Uhr           

3 Tage pro Woche 5 7 9 12 7 

2 Tage pro Woche 8 3 9 6 4 

1 Tag pro Woche 4 10 13 11 3 

  17 Kinder 20 Kinder 31 Kinder 29 Kinder 14 Kinder 

      
Mittagsbetreuung 12 bis 15 
Uhr   

   3 Tage pro Woche 12 16 13 10 10 

2 Tage pro Woche 10 13 10 12 3 

1 Tag pro Woche 14 8 16 7 2 

  36 Kinder 37 Kinder 39 Kinder 29 Kinder 15 Kinder 

      

Spätbetreuung 15 bis 17 Uhr   
   4-5 Tage pro Woche 2 5 6 4 4 

3 Tage pro Woche 5 4 2 14 5 

1-2 Tage pro Woche 14 16 19   

  21 Kinder 25 Kinder 27 Kinder 18 Kinder 9 Kinder 

    
   Ermäßigung durch Familien-

pass 1 Kind 1 Kind 1 Kind 1 Kind 0 

Geschwisterermäßigung 8 Kinder 6 Kinder 6 Kinder 4 Kinder 4 Kinder 
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Belegung in den Gebäuden Mittelbau und Paul-Gerhardt-Haus: 
In Besigheim werden die Erstklässler während des Mittagsbandes von 12 Uhr bis 14 Uhr im Paul-
Gerhardt-Haus und die Grundschulkinder der 2. bis 4. Klasse im Mittelbau betreut. Die Kinder der 
Früh- und der Spätbetreuung werden zusammen im Mittelbau betreut. Die Belegung in den Gebäu-
den stellt sich wie folgt dar: 
 

  Vergleich Schuljahr 2019-2020 / 2018-2019 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 
SJ 
19/20 

SJ 
18/19 

SJ 
19/20 

SJ 
18/19 

SJ 
19/20 

SJ 
18/19 

SJ 
19/20 

SJ 
18/19 

SJ 
19/20 

SJ 
18/19 

Frühbetreuung 12 17 11 16 12 17 12 16 9 15 

Mittagsbetreuung Mit-
telbau 96 67 89 106 83 87 99 91 57 57 

Mittagsbetreuung PGH 38 47 50 33 40 36 46 34 37 27 

Spätbetreuung 35 32 30 34 38 37 39 34 23 21 

 

 
 
Ferienbetreuung 
Die Ferienbetreuung wird an 9 Ferienwochen, und zwar in den Faschingsferien, Osterferien, Pfingst-
ferien, 3 Wochen Sommerferien sowie in den Herbstferien von 7 Uhr bis 17 Uhr in Besigheim und von 
7:30 Uhr bis 17 Uhr in Ottmarsheim angeboten. Trotz der erhöhten Ferienbeiträge besteht nach wie 
vor eine hohe Nachfrage nach der Ferienbetreuung in Besigheim. In den Faschingsferien waren ca. 
40 Kinder anwesend. 
 
Im Jahr 2018 hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung vor dem Hintergrund der fehlenden Betreu-
ungsmöglichkeit für Schulanfänger in den Kindertagesstätten während der Sommerferien beauftragt, 
zusammen mit der Kernzeitenbetreuung eine Regelung für die Ferienbetreuung der Schulanfänger zu 
finden. Bereits zum Anfang des Schuljahres 2018/2019 hat die Kernzeitenbetreuung sog. „Kennen-
lerntage“ für Schulanfänger angeboten. Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 wurde dieses Angebot 
erweitert. Die Erstklässler erhielten die Möglichkeit, bereits ab dem 02.09.2019 bis zum Schulanfang, 
der am 12.09.2019 in Besigheim bzw. am 13.09.2019 in Ottmarsheim stattfand, die Ferienbetreuung 
zu besuchen. Betreut wurden die Besigheimer Schulanfänger im Paul-Gerhardt-Haus. Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde hat dankenswerterweise zugestimmt, dass das Paul-Gerhard-Haus bereits ab 
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Anfang September genutzt werden darf. Ebenso hat sich das nicht für die Ferien eingeteilte Be-
treuungspersonal bereit erklärt, für diese 1,5 Wochen zur Verfügung zur stehen. In Besigheim nah-
men 25 Erstklässler teil. In Ottmarsheim wurden die Schulanfänger in die bestehende Ferienkerni 
integriert. Dort nahmen 6 Erstklässler teil. 
 
 
3. Kostensituation an den Grundschulen in Besigheim und in Ottmarsheim (bezogen auf das 

Jahr 2020):  
 
Im letzten Jahr wurden die Ferienbeiträge erhöht. Die monatlichen Elternbeiträge wurden zuletzt zum 
01.09.2018 um 10 % erhöht. Wenn man die IST-Personalkosten für die Betreuungskräfte für das Jahr 
2018 und die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2020 zugrunde legt, ist eine 11 %ige Steige-
rung zu verzeichnen.  
Die geplanten Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 hinsichtlich Personal, Material und Raummiete sind 
damit – soweit man die derzeitigen Elternbeiträge und Ferienbeiträge sowie den Landeszuschuss 
gegenüberstellt – nicht gedeckt.  
 

 
 
Die BMU-Fraktion hat mit Schreiben vom 03.04.2020 um Erläuterung zu der Personalkostensteige-

rung in Höhe von 11 % gebeten. Hierzu ist folgendes anzumerken: Die 11 %ige Personalkostenstei-

gerung in der Kernzeitenbetreuung bezieht sich auf zwei Jahre, 2018 bis 2020. Anfang des Jahres 

2019 mussten aufgrund der gestiegenen Anzahl der zu betreuenden Kinder in Ottmarsheim sowie 

einer Erhöhung der Belegungszahlen in Besigheim und Ottmarsheim insgesamt zwei weitere Betreu-

ungskräfte für Besigheim und Ottmarsheim eingestellt werden. Ferner haben sich die Arbeitszeiten 

durch die Einführung einer 1-stündigen Vorbereitungszeit pro Woche (analog Kita) für jede Mitarbeite-

rin erhöht. Diese Zeiten werden benötigt, um Verwaltungstätigkeiten zu erledigen bzw. Bastelaktionen 

oder das Ferienprogramm vorzubereiten. Zudem musste im Jahr 2019 ein mehrere Monate andau-

ernder Krankheitsausfall einer Mitarbeiterin durch eine Vertretungskraft kompensiert werden. Dies 

ließ die Personalkosten im Jahr 2019 stark ansteigen. Hinzu kam noch die tarifliche Steigerung in 

Höhe von 3,02 %. Die Mitarbeiterin aus Ottmarsheim hat die Kernzeitenbetreuung zum neuen Schul-

jahr im September 2019 verlassen. Es wurde zunächst versucht, in Ottmarsheim mit dem vorhande-

nen Personal die Betreuung der Kinder zu organisieren. Leider war dies, insbesondere in der Ferien-

betreuung, nicht immer möglich. Aus diesem Grund wurde für das Jahr 2020 in die Personalkosten-

hochrechnung eine 450 € Kraft für Ottmarsheim vorgesehen. Diese Stelle konnte Anfang des Jahres 

2020 mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt werden und wird nun aller Voraussicht nach auf-

grund der derzeitigen Lage auch nicht in nächster Zeit besetzt werden können. Insgesamt, selbst 

wenn man die Kosten für die offene 450 €-Stelle mit einbezieht, ist der Personalkostenansatz für 

2020 niedriger als das Ergebnis im Jahr 2019. Die tarifliche Personalkostensteigerung in Höhe von 

1,03 % ist inbegriffen.  
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4. Erhöhung der Elternbeiträge  

 
Angesichts der derzeitigen nicht optimalen Rahmenbedingungen, vor allem die beengte Raumsituati-
on im Untergeschoss des Mittelbaus, wird eine moderate Erhöhung der Kernzeitengebühren vorge-
schlagen. Eine weitere Erhöhung soll zum 01.08.2021 erfolgen.  
 
 

 
 
 
Die monatlichen Beiträge für die Kernzeitenbetreuung in Besigheim und Ottmarsheim liegen auch bei 
einer solchen Erhöhung im Vergleich zu den Angeboten anderer Kommunen im Landkreis im Rah-
men.  
 
 
Beispiel zum Gebührenvergleich: 
Situation: 1 Kind/Familie besucht täglich die Mittagsbetreuung 
 

 Monatlicher Beitrag 
 
 

Hessigheim 60 € 

Bönnigheim 80 € 

Kirchheim/Neckar 92 € 

Walheim 107 € 

Gemmrigheim 32 € 

Löchgau 37 € 

Pleidelsheim 123 € 

Freiberg/Neckar 83,50 € 
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Elternbeiträge mit 5 % Erhöhung: 
 
Besigheim 

Die monatlichen Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung an der Grundschule in Besigheim richten sich nach der Famili-
ensituation und nach der Anzahl der Betreuungstage: 

 
 Frühgruppe 

7 bis 8 Uhr 

Mittagsgruppe 

11:20 bis 14 Uhr 

Spätgruppe 

14 bis 17 Uhr 

Familiensituation 
Familien mit x Kin-
dern unter 18 J. 

4 - 5 
Tage 

1 - 3 
Tage 

4 - 5 
Tage 

3  
Tage 

2 
 Tage 

1  
Tag 

4 - 5 
Tage 

3  
Tage 

1 - 2  
Tage 

1 Kind 40,50 € 29,00 € 75,00 € 58,00 € 46,00 € 29,00 € 92,00 € 81,00 € 69,50 € 

2 Kinder 40,50 € 29,00 € 69,50 € 58,00 € 46,00 € 29,00 € 86,50 € 75,00 € 63,50 € 

3 Kinder 40,50 € 29,00 € 63,50 € 52,00 € 46,00 € 29,00 € 81,00 € 69,50 € 58,00 € 

4 Kinder und mehr 34,50 € 23,00 € 46,00 € 40,50 € 34,50 € 23,00 € 75,00 € 63,50 € 52,00 € 

Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwisterermäßigung in Höhe von 30 
% gewährt. Der Monat August ist beitragsfrei. 

 
 
Ottmarsheim  

Die monatlichen Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung an der Grundschule in Besigheim richten sich nach der Famili-
ensituation und nach der Anzahl der Betreuungstage: 

 Frühgruppe 

7.30 Uhr bis 8.30 Uhr 

Mo, Mi, Fr 

Mittagsgruppe 

12 bis 15 Uhr 

Mo, Mi, Fr 

Spätgruppe 

15 bis 17 Uhr 

Mo bis Fr 

Familiensituation 
Familien mit x 
Kindern unter 18 J. 

3  
Tage 

2  
Tage 

1  
Tag 

3 

Tage 

2 Tage 1  
Tag 

4 - 5 
Tage 

3 Tage 1-2 
Tage 

1 Kind 29,00 € 23,00 € 11,50 € 58,00 € 46,00 € 29,00 € 63,50 € 55,00 € 46,00 € 

2 Kinder 29,00 € 23,00 € 11,50 € 58,00 € 46,00 € 29,00 € 58,00 € 49,00 € 40,50 € 

3 Kinder 29,00 € 23,00 € 11,50 € 52,00 € 46,00 € 29,00 € 52,00 € 46,00 € 40,50 € 

4 Kinder und mehr 23,00 € 17,00 € 11,50 € 40,50 € 35,00 € 23,00 € 46,00€ 40,50 € 35,00 € 

Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwisterermäßigung in Höhe von 30 
% gewährt. Der Monat August ist beitragsfrei. 

    
 
 
IV. Relevanz Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept 
 
Der Betrieb einer Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in Besigheim und in Ottmarsheim ent-
spricht den Zielen einer bedarfsgerechten (Weiter-)entwicklung eines ganztägigen Betreuungs-, Bil-
dungs- und Erziehungsangebots vom Kindergarten bis zu den weiterführenden Schulen. 
      
 
 
V. Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
 
Haushaltsplan 2020 – Kostenstelle 21100006 „Kernzeit und betreute Mittagspause“. 
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